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• RECHTSGRUNDLAGEN

• DATENLAGE

• HANDLUNGSFELDER

• FAZIT



RECHTSGRUNDLAGEN

• SOZIALRECHT §§ 12, 16 ABS. 1 NR. 4 SGB 5 

• STRAFRECHT ÄNDERUNG § 64 STGB

• STRAFPROZESSRECHT           § 455 STPO

• STRAFVOLLZUGSGESETZE ALS LANDESRECHT, GRUNDPRIZIPIEN DER JUSTIZVOLLZUGSGESETZE

• RICHTERRECHT BVERFG EUCHR URTEILE  Z.B. SUBSTITUTION, URINKONTROLLEN

• VGL.  LESTING W. RECHTSGRUNDLAGEN IN DER VOLLZUGSMEDIZIN, S. 144-148, FORUM 

STRAFVOLLZUG 3/2023  



SOZIALGESETZBUCH (SGB) FÜNFTES BUCH (V) - GESETZLICHE 
KRANKENVERSICHERUNG - (ARTIKEL 1 DES GESETZES V. 20. 

DEZEMBER 1988, BGBL. I S. 2477)
§ 16 RUHEN DES ANSPRUCHS

• 4. 

Abs. 1     Der Anspruch auf Leistungen ruht, solange Versicherte

…
Nr. 4 sich in Untersuchungshaft befinden, nach § 126a der 

Strafprozeßordnung einstweilen untergebracht sind oder gegen sie eine 

Freiheitsstrafe oder freiheitsentziehende Maßregel der Besserung und 

Sicherung vollzogen wird, soweit die Versicherten als Gefangene 

Anspruch auf Gesundheitsfürsorge nach dem Strafvollzugsgesetz haben 

oder sonstige Gesundheitsfürsorge erhalten.



Letztendlich gelangen durch diese Regelung weniger Verurteilte mit Substanzkonsumstörung in den 

Maßregelvollzug und mehr in den Justizvollzug



STPO § 455 STRAFAUSSTAND

• (1) DIE VOLLSTRECKUNG EINER FREIHEITSSTRAFE IST AUFZUSCHIEBEN, WENN DER VERURTEILTE 

IN GEISTESKRANKHEIT VERFÄLLT.

• (2) DASSELBE GILT BEI ANDEREN KRANKHEITEN, WENN VON DER VOLLSTRECKUNG EINE NAHE 

LEBENSGEFAHR FÜR DEN VERURTEILTEN ZU BESORGEN IST.

• (3) DIE STRAFVOLLSTRECKUNG KANN AUCH DANN AUFGESCHOBEN WERDEN, WENN SICH 

DER VERURTEILTE IN EINEM KÖRPERLICHEN ZUSTAND BEFINDET, BEI DEM EINE SOFORTIGE 

VOLLSTRECKUNG MIT DER EINRICHTUNG DER STRAFANSTALT UNVERTRÄGLICH IST.

• …





AUFTRAG UND GRUNDPRIZIPIEN DER 
JUSTIZVOLLZUGSGESETZE

• ANGLEICHUNGSGRUNDSATZ

• GEGENSTEUERUNGSGRUNDSATZ

• ÖFFNUNGSGRUNDSATZ

• ZUGANGSUNTERSUCHUNG

• VOLLZUGSPLANUNG

• ÄQUIVALENZPRINZIP

AUFTRAG DES JUSTIZVOLLZUGES

• STRAFE, FREIHEITSSTRAFE, ALTERNATIVE 

STRAFEN!

• RESOZIALISIERUNG >> VOLLZUGSZIEL

• OPFERANSPRUCH GERECHTIGKEIT

• SCHUTZ DER ALLGEMEINHEIT DURCH 

SICHERE UNTERBRINGUNG VON 

VERURTEILTEN WÄHREND DER 

STRAFHAFT, VON 

UNTERSUCHUNGSGEFANGENEN UND 

SICHERUNGSVERWAHRTEN



DATENLAGE

• FACHKRÄFTEMANGEL

• HAFTPOPULATION

• DIE PERSON DES GEFANGENEN

• PRÄVALENZEN

• BUNDESWEITE ERHEBUNG

• EINZELDATEN

• BEHANDLUNGEN, MEDIZINISCHE VERSORGUNG

• ENTGIFTUNG

• SUBSTITUTION

• INFEKTIONEN



FACHKRÄFTEMANGEL

• BEISPIEL BERLIN:

• 8/34 ARZTSTELLEN NICHT BESETZT

• 25/122 PFLEGESTELLEN JVK NICHT BESETZT

• ALLE BUNDESLÄNDER BERICHTEN REKRUTIERUNGS- UND BESETZUNGSPROBLEME

• DIE DRV ERSCHWERT ZUGANG ZU HONORARKRÄFTEN >SCHEINSELNSTSTÄNDIGKEIT<

• PERSONALLEASING ERHEBLICH TEURER, ZEITLICH BEGRENZT, KEIN ECHTER BESTANDTEIL DER 

ORGANISATION

• AUCH EXTRAMURALE VERSORGUNG BETROFFEN



Opitz-Welke A, Lehmann M, Seidel P, Konrad N: 

Medicine in the penal system. Dtsch Arztebl Int 2018; 115: 808–14.

Vergleich intramurale und extramurale Situation



GERICHTSERGEBNISSE

Gerichtliche Strafverfolgung 2020: 4 % weniger rechtskräftige 

Verurteilungen - Statistisches Bundesamt (destatis.de) Zugriff 

24012024

https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2021/12/PD21_592_24311.html
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2021/12/PD21_592_24311.html
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2021/12/PD21_592_24311.html
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2021/12/PD21_592_24311.html
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2021/12/PD21_592_24311.html


Vgl.: 46. Newsletter des Berliner 

Justizvollzuges und der sozialen Dienste 

der Justiz, Dezember 2023



64% DER FREIHEITSSTRAFEN SIND KÜRZER ALS 2 
JAHRE

64 % kürzer als 2 Jahre !

Vgl.: 46. Newsletter des Berliner Justizvollzuges und der sozialen 

Dienste der Justiz, Dezember 2023



Vgl.: 46. Newsletter des Berliner 

Justizvollzuges und der sozialen Dienste 

der Justiz, Dezember 2023



SUCHTDATEN

• DROGENTOTE

• SUBSTANZEN

• KONSUM

Länderarbeitsgruppe „Bundeseinheitliche Erhebung zur stoffgebundenen 

Suchtproblematik im Justizvollzug“

Jährliches Fact-Sheet zur 

stoffgebundenen Suchtproblematik in 

bundesdeutschen 

Justizvollzugsanstalten

Stichtagsdaten vom 31.03.2021 zur Konsumeinschätzung

September2022
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U-Haft [n=11.434]

Freiheitsstrafe (inkl. § 89b JGG) [n=38.161]

Ersatzfreiheitsstrafe [n=2.490]

Jugendstrafe (inkl. § 114 JGG) [n=3.737]

Sicherungsverwahrung [n=587]

Suchtmittelbelastung nach Haftart

kein Suchtmittelproblem Substanzmissbrauch Substanzabhängigkeit

Hinweis: Bei der Kategorie "U-Haft" sind erwachsene und jugendliche Untersuchungshaftgefangene berücksichtigt; die Kategorien "Freiheitsstrafe", „Ersatzfreiheitsstrafe" und 
"Jugendstrafe" berücksichtigen die im geschlossenen und offenen Vollzug Untergebrachten.
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U-Haft

(21 Jahre und älter)

Freiheitsstrafe Ersatzfreiheitsstrafe U-Haft

(14 bis unter 21

Jahre)

Jugendstrafe Sicherungsverwahrung

Hauptsubstanz differenziert nach Haftart und Geschlecht

multipler Substanzgebrauch /

sonst. psychotr. Substanzen

flüchtige Lösungsmittel

Halluzinogene

andere Stimulanzien

Kokain

Sedativa oder Hypnotika

Cannabinoide

Opioide

Alkohol

Hinweis: Werte unterhalb von 5 % werden zur besseren Lesbarkeit nicht ausgewiesen. Zu beachten sind die teils geringen Gruppengrößen.



Berliner Teildaten zur Bundesweiten Erhebung, Anzahl 

Personen in Dauersubstitution



HANDLUNGSFELDER

• SUBSTANZEN PREGABALIN, BENZOS, KATIONONE …

• PRÄVENTION, RISIKOREDUKTION

• NALTRAIN

• ÜBERLEITUNG

• BEHANDLUNG

• S3 LEITLINIE SUBSTITUTION

• S3 LEITLINIE HCV

• TELEMEDIZIN



SUBSTANZEN

• OPIATE NACH WIE VOR RELEVANT UND HAUPTPROBLEM 

• ZUNEHMENDE NACHWEISE VON AMPHETANINEN IN DEN VOLLZUGLICHEN

ABSTINENZNACHWEISEN

• PREGABALIN ALS PROBLEMSUBSTANZ „AGGRESSIVES VERHALTEN“ IM ENTZUG, BREITE 

EXTRAMURALE VERSCHREIBUNGSPROXIS, WENIG PROBLEMBEWUßTSEIN

• GEHÄUFTE ZWISCHENFÄLLE MIT AKTUTEN INTOXIKATIOEN DURCH SYNTHETISCHE 

CANNABINOIDE

• THC ALS NEUE THERAPIEOPTION



Mediale Wahrnehmung und politische Ziele



Monitoring & Evaluation Framework

CONTEXT & 
NEED

1. 
Prevalence 
of infection

PREVENTION

2. 
Immunization  

3 - 4. Drug 
related 

interventions

IMPACT

8. Time-trend 
prevalence

9. Mortality

CONTINUUM OF CARE

5. Testing

6. Treatment

7. Treatment 
outcome

3. Condom, 

needles and 

syringes 

distribution 

program 

4. OAT 

availability 

10. Hepatitis information system (e.g. 

integrated with community health registries, 

paper based or electronic)

5.1 Screening

5.2 DiagnosticSara Mazzilli, Ph.D

candidate in Data

Science

University of Pisa

Department of

Translational

Research and New

Technologies in

Medicine and

Surgery

EMCDDA - Lisbon, 

17.05.2022



“In Germany, direct-acting antiviral treatment of 

former or current drug users with or without opioid 

substitution therapy can achieve equally high 

sustained virological response rates as in patients 

with no history of drug use.“



FAZIT

Es kann nur um ein Streiflicht in einem 30-minütigen Vorgang gehen.

Der Patient muss geeignete rechtlich zulässige 

fachgerechte Hilfe angeboten bekommen und 

erreichen können. 

Er muss auch bereit sein diese anzunehmen.



TAKE HOMES

Fußzeile hinzufügen

26

• VOLLZUG FUNGIERT ALS „BRENNGLAS“ BESTIMMTER 

VULNERABLER GRUPPEN IN DER GESELLSCHAFT 

• VOLLZUGSMEDIZIN VERFOLGT PUBLIC HEALTH ANSATZ, 

BEHANDLUNG ALS PRÄVENTION 

• PERSONALMANGEL, INSBESONDERE ÄRZTE UND

PFLEGEKRÄFTE

• JUSTIZVOLLZUG BIETET ANGEBOT UND GELEGENHEIT

SICH IN « GESCHÜTZTEM » RAHMEN BEHANDELN ZU

LASSEN, DOTS



DANKE

ICH FREUE MICH AUF EINEN INTENSIVEN AUSTAUSCH 

MIT IHNEN JETZT UND BIN FÜR SPÄTERE FRAGEN 

ODER KOMMENTARE UNTER 

MARC.LEHMANN@JVAPLS.BERLIN.DE

GERN FÜR SIE ANSPRECHBAR.

mailto:Marc.lehmann@JVApls.berlin.de
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